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B e f e h l  

Seiner Kaiserlichen MaWük, 
des Selbstherrschers aller Neuffen ;c. zc. zc. 

aus 

der Kurländischen Gouvernementsregierung, 

zu Jedermanns Wissenschaft .  

Ä ^ ̂achdem von Seiner Excellenz, dem Kurländischcn 
^ Herrn Kivilgouverneur, wirklichell Staatsrath 
A von Arsenieff, dieser Regiernng, die, von Seiner Er

laucht dem Herrn General-Gouverneur von St. Pe
tersburg, Kurland, Liefland und Ehstland, General 
von der Kavallerie und Ritter, Grafen von der Pahlen, 
bestätigte neue Wege-Ordnung für Kurland, zur erfor
derlichen Publikation mitgetheilt worden, so wird dem 



gemäß solche hieneben, zu Jedermanns Wissenschaft lind 
allgemeinen Nachachtung für sämmtliche Einwohner 
dieses Gouvernements, durch den Druck öffentlich be
kannt gemacht. Mitau, den 26.Inny 1801. 

(1.8.) N. v. Arsenieff. 

I. Du Hamel, 
Regicrungsrath. 

Sekretaire O. E. v. Bolschwing. 
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.  Wege-Ordnung, 
in der, unter Allerhöchster kaiserlicher Bestätigung, 
voin 5. Februar bis zum 5. März stattgefnndenen Ver
sammlung Einer Hochwohlgebohrnen Knrländischen 

Ritter- und Landschaft. 

a die Wege-Ordnung vom Jahre 1786, außer andern 
Mängeln, hauptsächlich darum nicht geeignet ist, den 
Zweck zu bewürkeu, gute Wege und Landstraßen zu 

erhalten, weil dieselbe das Uumbgliche fordert, und, vhne atle 
hierbei) nothwendig in Erwägung zu nehmende Rücksichten, von 
einem Guthe, in einem Jahre solche Leistungen verlangt/ de
ren Erfüllung nur in dem Zeitraum von mehreren Jahren mög
lich werden konnte, und da eben darum, nach den Zeugnissen 
der Erfahrung, für die Besserung unserer Wege und Land
straßen, seit dem Jahre 1786, unerachtet so großer Beschwer
den und Kosten, nur so wenig gethan ist; so haben wir nach einer 
sorgfältigen, durch die Belehrungen der Erfahrung geleiteten 

abgefaßt 
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Beratschlagung und Prüfung, und mit unverrücktcm Augen
merke darauf, daß gute Wege und Landstraßen zum wahren 
Besten der Einwohner dienen, mit Beibehaltung und hier ge
schehenen Wiederholung alles dessen, was wir als gut uud 
zweckmäßig in der Wege-Ordnimg vom Jahre 1786 befunden 
haben, folgende neue Wege- Ordnung entworfen, und deren 
unabweichliche Befolgung beschlossen und hiednrch verordnet: 

Da nach dem -zo. H. der Statuten und nach andern Al
lerhöchst bestätigten Gesetzen dieser Provinz verordnet ist, daß 
die Brücken, Wege und Landstraßen, überall vom Guthsherrn 
gemacht und rcparirt werden sollen; so bleibet jedem Grund
herrn diese Pflicht auch ferner zur unabweichlichen Beob
achtung. 

2. 

Zu den Wegen, die unter diesem Gesetze stehen, und die 
daher dieGrundherrn, ohne fremde Beihülfe, vorschriftmäßig 
zu unterhalten, und die Mannrichter als Neviswns-Wege zu 
befahren haben, gehören: 

s) die mit Wcrstpfählen versehenen Post- und Kurier-
Straßen; 



c - ) 
K) die Wege, auf welchen nur allein von den Haafen, 

Zoll-Häufern zu Licbau und Windau, nach den Aller
höchsten Befehlen, die ausländische» Waaren in das 
Innere des Reichs geführt werden können ; 

c) die von der Gouvernements-Stadt Mitau, nach den 
übrigen Städten und Flecken dieses Gouvernements 
führenden, auf Höhere Verfügung mit Werstpfählen 
bereits versehenen, oder annoch damit zu versehenden 
Wege; 

ci) die von einer kleinen Stadt zur andern führenden, 
unbezweiselt dafür anerkannten und als solche auch 
immer revisionsmäßig befahrueu Communications-
Wege; 

e) die aus den Grenz-Städren des Litthauschen, Weiß-
reußischen und Liefländischen GouvernemeiUs führen
den und als solche unbezweiselt anerkannten uud zeit-
hero auch immer revisionsmäßig besahrnen Heer
straßen; 

f) alleKirchspiels-Kirchen-Wegc; 

Es gehören aber zu den Nevisions-Wegen nicht, alle solche 
Nebenwege, die außer der ordinalem Land - und Haupt-Kir-
chen-Straße, von einem Hofe zum andern, oder zur Land-
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und Haupt-Kirchen-Straße nur von einem Hofe gehen, und 
alfo von dm Besitzern der Gränze allein gebraucht werden, 
oder im Winter und dürrer Zeit gerader führen, wenn auch 
auf solchen Wegen Krüge vorhanden scyu sollten. 

z. 

Alle Wege, welche in dem vorstehenden Artikel, als der 
Revision der Mannrichter unterworfene Wege verzeichnet ste
hen, sollen ohne Ausnahme die Breite von zwei) und einen hal
ben Fahden enthalten. 

4. 

Brücken über Flüsse, Bächen, und wenn dieselben über die 
Tiefe der Mitte des Grabens sechs Fuß hoch geschlagen sind, 
sollen von guten behaucnen Balken oder vier Zoll starken Plan
ken, zwey und einen halben Fahden, oder fünfzehn Fuß rhein-
ländifchen Maaßes breit erbauet und mit einem, Geländer un
gefähr von drei) Fuß Hohe versehen seyn. 

Hingegen Brücken, welche minder als sechs Fuß über die 
Tiefe der Mitte des Grabens hervorstehen, oder über Strau-
ten und Siepe errichtet worden sind, müssen zwar auf zwei) 
und einen halben Fahden oder fünfzehn Fuß rheinländisches 
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Maaß breit und von bchancncn Balken oder vier Zoll starken 
Planken erbauet scyn, dürfen aber kein Geländer haben. 

Auch können statt solcher Brücken hölzern«/ oder steinerne 
Rinnen zum Durchfluß des Wassers eingelegt werden, müssen 
aber bis zu der Hohe des Weges mit festgestampfter Erde, 
gleichfalls in der Breite von zwei) und einem halben Fahden, 
oder fünfzehn Fuß rheinländischen Maaßes, bedeckt scyn. 

Die morastigen und tief cinschicßende Gründe, müssen 
durch Ableitungen und Dämme fahrbar gemacht werden, die 
Dämme aber nicht mit losem Strauch oder Holze, sondern mit 
gebundenen Faschienen und Füll-Erde überall auf eine gute 
brauchbare und dauerhafte Art, in der Breite von fünfzehn Fuß 
rheinländischen Maaßes angelegt, und wenn dieselben sechs 

' Fuß über den Grasrand der Seiten-Graben hervorstehen mit 
einem Geländer von ungefähr dreh Fuß Hohe versehen seyn. 

6, 

Wo bey festen Gründen, wegen Tiefe des Wassers nicht 
zu passiren ist, müssen, unter Aufsicht dazu bestellter Ueber-
letzer, Fähren von guten starken Balken, die wohl verbunden 
und befestiget und mit Auffahrt, Klappen und starken eisernen 
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Ketten versehen sind, angcfcrtiget, und immer in gutem 
Stande unterhalten werden. Diese Fahren müssen, je nach
dem die Breite des Wassers es erfordern sollte, nach rheinlan-
dischem Maaße gerechnet, entweder sieben und zwanzig Fuß 
Lauge und achtzehn Fuß Breite, oder fünfzehn Fuß Länge und 
achtzehn Fuß Breite haben; nach welchem dieser angegebenen 
Maaße für jeden Ort, wo cs erforderlich wäre, die Fähren zu 
erbauen wären, wird die §. Z4, dieser Wege-Ordnung ver
ordnete Wege-Revision-CommWon bestimmen. 

7. 

Die durch Wälder und Gebüsche gehende Land- und Kirch
spiels-Kirchen-Straßen müssen dergestalt wenigstens fünfzehn 
Fuß rheinländischen Maaßes breit ausgehauen, gcreiniget nnd 
erhalten werden, daß durchfahrende Kutschen und Fuhren von 
dem Gesträuche und den Ziesten der Bäume nicht leiden. 

«. 
Um cs jedem Grundherrn so viel möglich ist zu erleichtern, 

daß er die Rcvisions-Wege in gehörigen Stand erhalte, stehet 
zu Folge der darüber bereits vorhandenen Landes-Gesetze einen 
jeden Eigenthümer frey, auf seinem Grund und Boden, die 
alten schwer zu bessernden Fehlstellen zu verlassen, und einen 



( 9 ) 

neuen Weg zu machen, doch dergestalt, daß ein solcher neu 
aufzunehmender Weg, von der alten verlassenen, vergrabe
nen und verzäunten Fahrstellc nicht über ein Scchszchnthcil ei
ner Meile abgelegen sc», und von den Krügen der Machbaren 
keincswcgcs abführe, noch fonsten den Nachbarn, der im land-
täglichen Schlüsse von 1684 sancirten Pdn von 100 Nthlr. zu
wider, zum Schaden gereiche. 

9. 

Die niedrig liegenden Wege, die von jedem Regen leicht 
überschwemmt werden, müsse», wenn der Grund davon nicht 
fest ist, gefüllt und durch Seiten- und Quer-Graben trocken 
gemacht, und in guten fahrbaren Stand gesetzct werden. 

10. 

Alle drei) Zoll aus dem Wege hervorstehende Wurzeln und 
Rahnen, so wie die im Wege festliegenden über drei) Zoll her
vorragenden Steine, müssen, da sie die Fuhren beschädigen 
konnten, unausbleiblich fortgeschafft werden. 

Was die auf den Wegen los liegenden Steine betrifft, so 
haben die Herren Mammchter, Hey ihren Revistons-Reisen, 
wenn zolche beschaffen sind, daß die Fuhren auch daran 

B 
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Schaden nehmen könnten, anzudenten, daß solche Steine tvcg^ 
geschafft werden. 

i i .  

Da besonders in fetten, lehmigten und morastigen Aeckern, 
bei) jeder etwas nassen Wilternng tieft Gruftm und Gleisen 
ausgefahren, und dadurch Wagen, Fuhreu uud Pferde in Ge
fahr eines Schadens gesetzt werden, so müssen dergleichen We
ge so viel, als die Folgen einer außerordentlichen Witterung 
und die Kräfte eines Guths cs nur erlauben, repariret und in 
gutcu fahrbaren Stand gesetzt werden, immer aber müßte da
für unnachläßlich gesorgt scyn, daß gar keine über sechs Zoll 
tiefe Grüften statt finden, daß die Glciscn, den Rand derselben 
ungerechnet, nach der ebenen Fläche der Weges-Stelle, nicht 
über sechs Zoll Tiefe haben, daß weder in den Glciscn noch 
zwischen den Glciscn über sechs Zoll tiefe Grüften sich finden. 

Um aber auch in solchen fetten, lehmigten und morastigen 
Aeckern mit der Zeit dauerhafte und bleibend gute Wege zu er
halten, so sollen außer allen dem, was wegen der Besserung 
der Wege überhaupt vorgeschrieben worden ist, wegen der 
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durch solche Aecker führenden Post- Kurier-Land-und Heer-
Straßen und auf Höherer Verfügung mit Werstpfählen ver
sehenen Wege die Grundherren gehalten scyn, in jedem Jahr, 
ein Stück von drcyßig bis fünf und vierzig und bis sechszig Fuß 
rheinländischen Maaßes aus jeden gehorchenden Wirth gerech
net, durch Beführung mit Grand oder grobem Kieselsandc, und 
wo es nbthig wäre, anch durch Legung von Faschienen, in so 
dauerhaft gutem Stande zu setzen, daß auch die fortwährende 
ungünstigste Witterung eines Jahres einen so gebesserten Weg 
nicht verderben könnte. 

Nach welchen: der hier vorstehend angegebenen Verhält
nisse, ob zu dreyßig oder fünf und vierzig, oder sechszig Fuß 
rheinländischen Maaßes auf jeden Wirth gerechnet, jedes ein
zelne Guth, in jedem Jahre, auf seinen Wegen fortgehend, 
in der vorbcschriebenen Art die Besserung vorzunehmen hätte, 
dies wird und soll die §. Z4, dieser Wege-Ordnung ver
ordnete Wege-Revistons-CommWon, nach Erwägung der 
hierbey in Anschlag kommenden Rücksichten, bestimmen, und 
hat selbige namentlich besonders darauf Rücksicht zu nehmen, 
wie entfernt jedes Guth den Grand und die Faschienen zu 
nehmen hat. Auch wird die Wege-Revisions-Commiffion hin
durch authorisiret, für diejenigen Güther, die den nbthigen 
Grand und dieFaschicnen in sehr beträchtlicher Entfernung her-

B 2 
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bcyführcn müssen, annoch cinci? mindern Maaßstab, als den 
von dreyßig Fuß auf jeden Wirth gerechnet, festzusetzen. 

iZ. 

Es wird den Grundherren zur unnachläßlichen Pflicht ge
macht, alles zur Wegebesserung erforderliche zeitig zu besorgen 
und, so balde die von Frost entbundene Erde cs »erstattet, die 
Besserung der Wege vorzunehmen und, bis zum 15. Man, zu 
beendigen, sodann aber von Zeit zu Zeit, die im Laufe des Jah
res schlecht gewordene Stellen zu bessern und damit auf allen 
mit Werstpfählen versehenen Wegen, bis zum 1.5. Oktober, und 
auf den übrigen, bis zum 1. Oktober, fortzufahreu. 

Was aber die, zur Erhaltung dauerhaft guter Wege, im 
vorstehenden zwölften Artikel vorgeschriebene theilweis vorzu
nehmende Wegebesserung betrifft; so werden die Grundherren 
für dieses Jahr davon entbunden, und soll diese theilweis vor
zunehmende daucrhafteWegebesscrung, erst im folgenden Früh
ling des 1802. Jahres, ihren Anfang nehmen. 

14. 

Denen Wohlgebohrnen Herren Mannrichtern, deren 
Pflicht und Amt cs ist, die Wege zu revidireu und darauf zu 
sehen, daß dieselben vorschriftmaßig in einen guten und fahr
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baren Zustand gesetzt und erhalten werden, wird es zur pflicht
schuldigen Befolgung vorgeschrieben, daß dieselben auf den 
Post- Kurier- Land- und Heer-Straßen und allen imt Werst
pfählen versehenen Wegen, die Revision, in jedem Jahr, den 1 
May anfangen und bis zum 15. Oktober fortsetze», ferner auf 
allen Communieations-Kirchspiels-Kirchen-Wegen und andern 
Straßen, die nicht mit Wcrstpfahlcn versehen sind, die Re
vision in jedem Jahr den iL. May anfangen und bis zum 1. 
Oktober fortsetzen, mit der wegen dcr Kircbspicls-Kirchen-We-
gc gemachten Ausnahme, daß selbige mir alle zwei) Jahre rc-
vidirt werden stllcn. -

iL. 

In Absicht der vorzunehmenden Revision der Wege wird 
denen Wohlgebohrnen Herren Mannrichteni ferner zur Pflicht 
gemacht: 

s) die Herren Mannrichtcr haben nur dic, iu den Grän-
zen der Obcrhauptmannschaft, für welche dieselben 
gewahler und bestellet sind, belegenen Wege zu be

fahren. 

b) die Herren Mannrichtcr sollen, wcnn sic in dcr, zur 
Wcgc-Rcvision bcstimmtcn Zcit, vom iL. May bis 
zum iL. Oktober, die Wege zu revidiren anfangen. 
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Acht und Vierzig Stunden vorher, nach einer vorge-
schriebcnen Tour, einen nnr an dicHaups-Güther zu 
richtenden Lauf-Zcttcl, mit der Vorschrift, daß die 
verzeichneten Guther, die dem Mannrichter zn ge
benden Vorspann-Pferde uud die mitzugebenden , 
Begleiter bereit zu halten haben, voranSstn 'cn, die
ser Lauf-Zettel soll alsdann unanfgehaltcu und durch 
einen Bochen zu Pferde von jedem Guthe, mit der 
schriftlich gemachten Bemerkung, daß derselbe wei
ter befördert worden sei), nach der vorgeschriebene» 
Tour, au ein anderes Guth gesandt werden. 

c) so wie die Güther gehalten sind, auf die, durch einen 
Lauf-Zettel, zwei) Tage vorhergegangene Requisition, 
dem Mannrichter auf seinen Wege-Revisions-Reisen, 
gleich bey seiner Ankunft, in der, tz. 29. dieser We-
ge-Ordmmg bestimmten Art, die ndthigenVorspann-
Pfcrde zu stellen und annoch zwey Menschen zu 
Pferde, als Begleiter, mitzugeben, die denselben auf 
ollen, in derGuths-Gräuze belegenen, Nevisions-We-
gen, so wie es der Mannrichtcr verlanget, durch die 
ganze Gnths-Granze begleiten sollen, damit diesel
ben die von dcm Wohlgebohrnen Mannrichter schlecht 
befundenen Brücken, Fahren, Wege und Stellen, 
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ncbst andern nachgcwicscncn Mängeln, dcmGuths-
hcrrn, zur Veranlassung einer sofort vorzunehmenden 
vorschriftmäßigcn Besserung, anzeigen können; so sol
len dagegen die Wohlgebohrnen Mannrichter nur die
jenigen Weg« rcvidircn dürfen, welche ihnen von de
nen vom Grundherrn mitgegebenen Begleitern als 

v Ncvisisns -Wege angezeigt werden. 

<>) sollten die dem Mannrichtcr vom Grundherrn mitge
gebenen Begleiter, auf Befehl dcs Grundherrn und 
der Aufforderung dcs Mannrichtcrs zuwidcr, cincn in 
der Guths-Gränze belegenen, der Revision unter
worfenen Weg, ausgelassen haben; so soll, auf An
dringen des Mannrichtcrs, cin solcher Grundherr von 
dem Qbcrhauptmanns-Gerichte zur Rechenschaft ge
zogen und, falls cr dcsscn rechtlich überführet würde, 
nach Ermessen des Obcrhauptmannsgerichts, bestraft 
werden. 

e) Sollte cin Grundherr, auf dic crstc von dcm Mann
richtcr an ihn ergangene Requisition zur Stellung 
dcr Begleiter, keincn derselben stellen; so soll der 
Mannrichtcr eine zwcytc Requisition deshalb erlassen, 
und, wenn auf selche dennoch nicht soglcich die be
stimmten Begleiter gestellt würden, dann soll dcr 
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Mannrichtcr berechtiget scyn, ohne Begleitung, nach 
bestem Wissen und Gewissen, die Wege eines solchen 
Grundherrn zu befahren, zugleich aber auch verbun
den scyn, diesen Ungehorsam, ubi <.le^n e,zu deseriren, 
auf daß cin folchcr Grundherr zur Straft gezogen 
werden könne. 

Wegen dcr Fabren, Brücken, Dämmc und Wcgc, die 
von dcncn Wohlgcbohrncn Mannrichtern, auf ihren Nevisions-
Ncifen nicht vorschriftmäßig gebessert, unterhalten, nnd in 
Stand gesetzt befunden worden, verordnen wir folgendes: 

!>) für jede fehlerhaft befundene Fähre und Brücke, soll 
der Grundherr drcy Rthlr. Alb. zahlen; 

K) für jcden Fchlcr auf dcn Wegen und Dämmen soll 
dcr Grundherr einen Nthlr. Alb. zahlen. 

— es sind aber als Fchlcr anzurechnen: 

,) jede in dcn Wegen und Gleisen sich befindende 

Gruft; 
2) cin Weg, anf wclchcm, in dcr Distancc von 

cincrWcrst zur andern, über fcchsZoll ticfeGlei
sen sich bcfindcn; 
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z) jeder auf einem Wege festliegende Stein, der 
über drei) Zoll hervorraget; 

4) jede Stelle, wo die Wurzeln und Nahne» über 
drcy Zoll aus den, Wege hervorgehen; 

jede Stelle, wo die Wege und Dämme nicht 
die gehörige vorschriftmäßige Breite haben; 

c) jede Stelle, wo aus Wegen, die durch Wäl
der und Gebüsche führen, die Aeste dcr Bäume 
nicht fünfzehn Fuß hoch ausgehaucn sind; 

7) jeder im morastigen Grunde aufgeführte Damm, 
der, wenn es nach Vorschrift erforderlich gewesen, 
nichtgehörig mit einem Geländer versehen ist; 

jede Distancc von hundert uud zwanzig Fuß, 
welche zuwider dencn, in Absicht der theilweis 
vorzunehmenden dauerhaften Wegebesserung dar
über gemachten, Vorschriften nicht gehörig mit 
Grand beführet, oder auch wo nöthig mit Fa
schienen belegt wäre; 

y) jede an einem AbHange vorbeyführende Wege-
stelle, so nicht mit einem Geländer versehen ist. 
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-7. 

Wegen dcr Einforderung der von dcn Wohlgebohrncn 
Mannrichtern aberkannten Wege-Straf-Geldern verordnen 
wir folgendes: 

-») Es foll dcn Wohlgebohrncn Mannrichtcrn in jcdcm 
Jahr aus der Nitterschaftlichcn Ober - Einnehmer-
Expedition die anverlangte Anzahl gedruckter Zettel 
verabfolgt werden, des Inhalts: 

ZG HZ 

L7. 

Es hat das Guth 

für eine fehlerhafte Brücke 
für eine schlecht und nicht in 

erforderlicher Große ge
baute, nicht mit Klappen 
und eisernen Ketten gehö
rig versehene Fähre, 

für Gruftcn in den Wegen 
und Gleisen, - « 

für Gleisen in der Diftance 
von Wersten, -

zu entrichten 
Rthlr. Rthlr. IRtl'lr. 

1 
2 

z 

4 

Es hat das Guth 

für eine fehlerhafte Brücke 
für eine schlecht und nicht in 

erforderlicher Große ge
baute, nicht mit Klappen 
und eisernen Ketten gehö
rig versehene Fähre, 

für Gruftcn in den Wegen 
und Gleisen, - « 

für Gleisen in der Diftance 
von Wersten, -

zu entrichten 
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<5 

-
LZ 

KK 
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L 
6 

7 

8 

9 

lO 

l i 

12 

für festliegende Steine, 
für Wurzeln und Mahnen, 
für nicht gehörige Breite des 

Weges, - - -
für Acste, die die Durchfahrt 

hemmen, - - -
für modrige, nicht gehörig ge

füllte, und mit ndthigen 
Abzugs-Graben versehene 
Stellen, - -

für fehlende Geländer, aufde-
nen, in morastigen Grün
den aufgeführten Dämmen, 

für cin Stück Weges von 
Fuß, welches nicht vor- < 
schriftmäßig mit Grand 
beführt und mit nöthigen 
Faschienen belegt ist -

für fehlende Geländer, bei) 
denen an einem AbHange 
vorbeyführenden Wege-
Stellcn - -

Rthlr. j Rtblr. Nthlr. 

-
C 2 
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b) auf einen dcr vorstehend beschriebenen gedruckten Zet
teln hat dcr Wohlgebohrnc Mannrichtcr/ nach Maß
gabe der, bey dcr Revision auf dcn Wegcn in einer 
Gnths-Gränzc gefundenen Fchlcr, die dafür zu ent
richtenden Strafgeldcr einzufchrcibcn/ solche Zettel 
alsdenn mit einer Nummer zu bezeichnen, mit scincr 
Unterschrift und dcr Tages-Anzcige zu verfchcn, und 
durch die aus einem Guthc, zur Anweisung dcr zu bc-
fahrcndcn Wege, mitgegebenen Begleiter dem Grund
herrn zuzustellen. 

Wenn aber auch ein Guth, dessen Wcgc in gutcm 
Stande befunden wären, nichts an Wege-Strafgcl-
dern zu entrichten hätte, so soll dennoch dcrMannrich-
tcr auch dicscm Guthc einen solchen gedruckten Zcttcl 
zustellen, und auf dicscm Zettel anmcrkcn, daß dies 
Guth nichts zu zahlen habc. 

c) cs soll scrncr jährlich aus dcr Nitterschaftlichcn Obcr-
Einnchmcr-Erpcdition, jedem dcrHcrrcn Mannrich
tcr ein Schnurbuch übcrgcbcn wcrdcn, zu folgendem 
Behuf: 

i) sind die Wohlgebohrnen Hcrrcn Mannrichtcr 
gehalten, jeden auf ihren Revisions-Reiscn aus-
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getheilten Zettel, unter gleicherNummer,nach sei
nem Inhalt/ buchstäblich in das Schnurbuch 
einzutragen. 

2) sind die Herren Mannrichtcr gehalten, diese, in 
dcrArt auf ihren Rcvisions-Reisen auszufüllende/ 
Schnurbüchcr spätestens den io. Dezember jeden 
Jahres, in dic Nitterschastliche Kanzelley, ge
gen Quittung uud Empfang neuer Schnurbüchcr, 
abzuliefern. 

18. 

Wcnn dic Wohlgebohrncn Mannrichtcr/ bei) ihren vor-
fchriftmäßig vorgenommenen Nevisions-Rciscn, an welchen 
Orten die Wege, Dämme, Fahren und Brücken nicht invor-
schristmäßig gutem Stande gesnnden hätten; so sollen sie ge
halten scyn, nach Ablauf von Vier Wochen, solche Wege noch
mals zu rcvidircn, und für jeden dann nicht gebesserten Fehler 
andcnWcgci?/ Dämmen, Brücken und Fährcn u.s.w.das 
zwcysachc Strafgeld auf dcn gedruckten Zettel zu notiren, und 
dann ferner dic Verpachtung haben, nach Ablauf von Vier 
Wochen, dic dritte Revision auf solchen Wegen anzustellen, 
und für jcdcn alsdann nicht gcbcsscrtcn Fchlcr das vierfache 
Strafgeld auf dcn gedruckten Zettel zu notiren/ und wie wcgcn 
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Aberkennung des einfachen Strafgeldes bestimmt worden ist, 
auch diese aberkannten zweifachen und vierfachen Strafgelder 
in dic Schnurbüchcr einzutragen. 

Hierbei) abcr wird dcn Wohlgebohrncn Manmichtem ver
trauensvoll zur treuen Anwendung empfohlen, daß dic verord
neten Strafgelder von solchen Gütern nicht cinzufordcrn sind, 
in dcrcn Gränzcn die Wcgc, auch bcy vorgenommener Besse
rung, dnrchWolkMrüche, Anstiftung von Strömen, beträcht
liche TruppcivMärschc, und Artillerie-Transporte wieder rni-
nirct worden wären; jedoch haben die Mannrichtcr solchen 
Güthern anzudeuten, die Besserung ihrer Wege gleich vorzu
nehmen. 

19. 

Nach Zcugnißdcr in denen, den 10. Dezember jeden Jah
res, von den Wohlgebohrncn Mannrichtcr» zur Nittcrschasts-
Kauzelley eingelicfcrten Schnurbüchcr, hat unser Hen' Ober-
Einnehmer Acht Tage vor Wemachten, die notirten Straß
gelder unausbleiblich zu erwarten und, wenn solche nicht einge
hen, sofort ohne weitcrc Nachmahnnng, um richterliche Hülfe 
gegen die säumigen Zahler nachzusuchen. 
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20. 

Sollte dcr Guths-Besitzer diejenigen feiner Leute, die sich 
bcy den Revisions - Reisen des Mannrichtcrs ungebührlich 
und muthwiilig gegen denselben bezeugt hatten, auf deshalb 
geschehene Anzeige nicht bestrafen lassen, so soll gegen densel
ben, in Folge dcr Borschrift des Landtäglichcn Schlusses von 
1669, das 0Ncium l-isci, durch die Kommitte, nachgesucht 
werden. 

21. 

Wenn zwey oder mehrere Güther eine Brücke zn bauen, 
oder an einer inpassablen Gruft, ihren Gränzen nach, ein jedes 
sein Theil zn machen habcn, und dcr Wohlgebohrne Mannrich
tcr, seiner Pflicht nach, cin zu erlegendes Strafgeld abzuerken
nen hätte; so hat dcr Wohlgebohrne Mannrichter, wegen einer 
großen Brücke, für jeden insbesondere, das statuirte Straf
geld ganz, wegen einer unwegsamen Gruft, aber von allen zu
sammen pro rata das statuirte Strafgeld zu notiren. 

22. 

Wenn cs sich zuträgt, daß einer von denen, so zur Besse
rung einer gemeinschaftlichen Brücke, oder unwegsamen Stelle 
gehören, zu dieser Besserung nichts beytragen wollte; so ist 
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solcher Umstand von dein Willigen, dem Wohlgebohrnen 
Mannrichtcr des Orts zu berichten, und sodann das statuirte 
Strafgeld ganz für den Nachläßigen in den gedruckten Zetteln 
und in dem Schnurbuche mit solcher Anzeige zu notiren. 

2Z. 

Wenn die Wohlgebohrnen Mannrichter, be» ihrem müh
samen Amte, von Jemand unrechtmäßig angegeben odcr be
langt würden, sollen diejenigen, zur Genugtuhung der Wohl-
gchohrnen Mannrichtcr, mit Erstattung aller Schaden und 
Unkosten, zu cincr Strafe von fünfzig Dukaten ?i oces;u -um-
niÄiüssimo zur landschaftlichen Cassa condenmiret werden; da
hingegen abeydie Wohlgebohrnen Mannrichtcr, wenn sie cxor-
bitiret und also jemand verletzt zu haben überwiesen würden, 
pro s-mslÄLtione PSI'US iiS5N, niit Erstattung aller Schaden und 
Unkosten, in die, durch dic Gesetze sancirtc, Strafe von fünfzig 
Dukatcn, gleichfalls per processuin sumiNÄl-üssimulli, der Land
schaftlichen Cassa zum Besten, vertheilet werden sollen. 

24. 

Und weil dic Wohlgcbohrncn Mannrichtcr eben sowohl, als 
andere, ihre Wege zu rcparircn und in gutcm Stande zu halten 
schuldig sind, als wird, um auch in diesem Falle für das Publi
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kum zu sorgen, hierdurch festgesetzt, daß ein jeder Oberhaupt
mann, in dessen Gerichtsbezirk das Guth liegt, in der zur Re
vision der Wege festgesetzten Zeit dieselben befahren, revidiren, 
und dabei) nach den für die Manm ichter geinachten Verord
nungen verfahren soll, jedoch mit der Abänderung, daß die 
Wohlgcbohrnen Herren Oberhanptlcnte keine Schnurbücher 
zuhalten, sondern blos die, wegen der auf den Guths-Gran
zer- der Mannrichter befundenen schlechten Wege u. s. w. notir-
ten Strafgelder, bei) unserer Obcr-Einnchmcr-Expcdition zur 
Anzeige zu bringen haben. 

25» 

Damit auch die Straßen nnd Wege, die durch die Städte 
und Flecken und deren Gränzen gehen, in einen guten Zustand 
gesetzt werden mögen, so wird hierdurch verordnet, daß der 
Hauptmann eines jeden Orts die Straßen und Wege der 
Flecken zu revidiren und zu befahren habe, und dabei) in allen 
Stücken, nach dem verfahre, was in dieser Wegc-Revisions-
Ordnung den Mannrichtern, in Ansehung der Guthsbesitzcr, 
vorgeschrieben worden ist, jedoch mit der Abänderung, daß die 
Wohlgcbohrnen Herren Hanptleute keine Schnurbücher zu hal
ten, sondern blos die notirten Strafgelder, bei) Einer Kaiser-

D 
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lich-Kurländischen Gouvernements-Regierung, zur Veranlag 
sung weiter erforderlicher Verfügung zu berichten hätten. 

In den Städten aber soll das Kämmerey-Gericht jährlich, 
durch eines seiner Mitglieder, in der, durch diese Verordnung 
zur Wege-Revision besiimmten Zeit, die Wege nnd Straßen 
in den Städten und deren Gränzen befahren, revidiren und 
dabei) ebenfalls in allen Stücken so verfahren lassen, wie solches 
den Mannrichtern, in Ansehung der Guthsbcsitzcr, vorgeschrie
ben Korden, widrigenfalls diejenigen, denen die Revision der 
Wege und Straßen, in den Stadren und Flecken, aufgetragen 
worden ist, in die, aufdie säumigen Mannrichter gefetzte Strafe 
verfallen werden; jedoch mit der Abänderung, daß auch hier kei
ne Schnurbücher zu halten, sondern blos die notirten Straf
gelder EinerKaifcrlich-Kurländischen Gouvernements-Regie
rung, zur Veranlassung weiterer Verfügung, einzuberichten 

sind. 

z6. 

Ueberdem werden alle, in Ansehung der Wege und Mann
richter bereits vorhandenen Landesgesetze, die durch diese Ver
ordnung nicht abgeändert sind, hierdurch per expressum reas-

sumiret. 
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27. 

Da durch die vorstehende», in Rücksicht der Wegebesse-
rung gemachten Vorschriften, für die Sicherheit der Wohlge-
bohrnen Mannrichter und die unbehinderte Beobachtung ihrer 
Obliegenheiten gesorgt worden ist, auch die denselben vorge
schriebene Pflichten so bestimmt bezeichnet sind, es also zur Er
reichung des Zweckes, gute Wege zu erhalten, blos darauf an
kommt, daß die Wohlgebohrnen Mannrichter, die ihnen vor-
gezrichneten Pflichten genan erfüllen; so wird in dieser Absicht 
hierdurch festgesetzt, daß Falls alles obigen ungeachtet, die 
Wege nicht in den gehörigen, Vorschrift!!,äßigen Stand gesetzt 
würden, und darüber Beschwerden eingingen, diese Beschwer
den dem tMcio l isc j zur Rüge, in einem zugleich anzusetzenden 
l'ermiri» ohne allen Anstand zu übergeben, die
selben sodann summarisch untersucht, und nach davon befundener 
Nichtigkeit, wenn die Schuld davon an der Nichterfüllung der 
denMannrichtern vorgcfchricbcucnPflichtcn gelegen, dieMann-
richtcr, sub p«-u-> execution^, zur Zahlung einer 
Pon von fünfzig Dukaten, an die Cassa Einer Hochwohlge-
bohrnen Ritter- und Landschaft, wie auch unter gleicher Strafe, 
ohne daß von ihrer Entscheidung die Appellation ergriffen wer
den kann, dazu angehalten werden mögen, daß sie die Wege, 
worüber Beschwerden geführct werden, ohne Verzug in der 

D 2 
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Revisionszeit befahren, und dabei), nach Vorschrift dieserVer-
ordnung, sich benehmen. 

28» 

Da bei) der, von uns, mit Hinsicht auf das allgemeine Be
ste, über die Wege-Ordnung, vom Jahre 1786, angestellten 
Prüfung, außer den, Eingangs bemerkten Mangeln, es auch 
als sehr unzweckmäßig hervorleuchtete, daß die Wohlgebohrnen 
Herren Mannrichter, bey einem so mühsam beschwerlichen Am
te, wodurch dieselben an bestimmte, unerläßlich zu erfüllende 
Pflichten gebunden waren, nicht nur durch ein bestimmtes 
jährliches Auskommen, für ihre Beschwerden und unausbleib
liche Ausgaben gesichert, sondern blos auf ein so unsicheres, 
zufälliges Einkommen verwiesen seyn sollten; ferner es auch al
len gangbaren, in der ganzen Welt nach unabänderlichen Rich-
tungssätzen angenommenen Regeln von Ordnung und Recht 
durchaus entgegen, geachtet werden müßte, daß in einer Per
son der Kläger, Richter und Vollzieher des selbst gefällten Aus
spruchs verbunden seyn sollte; so haben wir, von dem so pflicht-
mäßigen Wunsche beseelt, hierinn eine Abänderung treffen zu 
können, dennoch nicht außer Acht gelassen, alles dasjenige 
wahrzunehmen, was außer persönlicher Hochachtung für die ge
genwärtig bestellten Wohlgebohrnen Herren Mannrichter, auf 
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die unverletzliche Achtling für alle, aus dem weitesten Umfan
ge des Begriffs von Eigenthums-Recht, vor unsere Erwä
gung gezogenen Rücksichten, uns zur Pflicht machen könnte. 

Wir haben demnach, nur nach vorher geschehener Bcrath-
schlagnng und Rücksprache init den Wohlgebohrnen Herren 
Mannrichtern, und in Erfüllung der, von denselben mit patrio
tischem Sinne gemachten Anerbietung und Erklärung, ein be
stimmtes jährliches Gehalt, dem ehemals aus den Strafgel
dern erwarteten Einkommen vorzuziehen, die Aufhebung der, 
in der Wege-Ordnung vom Jahre 1736 statuirten Pfändungen 
beschlossen, und dagegen die Einführung der, in den vorigen 
Artikeln statuirten Strafgelder beliebet und zugleich verordnet: 

„daß aus unserer Landes-Cassa, für jetzt und in der Zu
kunft, den Wohlgebohrnen Mannrichtern, einem 
jeden jährlich an Diäten, die Summe von Dreyhnn-
dert Thalern in Albertus, durch unsern Herrn Ober-
Einnehmer, und zwar den gegenwärtigen Herren 
Mannrichtern halbjährlich pränumerando, die erste 
Hälfte zu Johannis, die zweyte Hälfte zu Weinach-
rcn; und den künftig zu voeirenden Herren Mann
richtern eben so halbjährlich pränumerando, nach dem 
Tage ihrer erklärten und bestätigten Wahl gerechnet, 
unfehlbar ausgezahlt werden soll.» 
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Aus besonderer Hochachtung aber für die gegenwärtigen 
Herren Mannrichter, und zur dankbaren Anerkennung der von 
denselben zum allgemeinen Besten bezeigten patriotischen Will
fährigkeit/ haben wir denselben für ihre Lebenszeit, und fo 
lange dieselben diesem Amte vorstehen werden, einem jeden 
derselben, für jedes Jahr eine Pension von Zweihundert Tha
lern in Albertus, welche in gleichen Terminen, zur Hälfte prä
numerando, zunächst der Gage, unfehlbar durch unsern Herrn 
Ober-Einnehmer ausgezahlt werden soll, hjedurch in bleiben
der Kraft und Gültigkeit zuerkannt, 

sy^ 

Ferner haben wir auch den Wohlgebohrnen Herren Mann
richtern, als ein psrs sslsiü die Berechtigung zuerkannt, auf 
ihren Revisions-Reisen, von einem Guthe zum andern, zu ih
rem Fortkommen vier Pferde, nebst dem nothigen Angefpann, 
fordern zu können, und verordnen demnach, daß auf die, im -5. 
h. dieser Wege-Ordnung bestimmte, von dem Wohlgebohrnen 
Mannrichter vorher gemachte Anzeige, jedes Guth annoch nn-
uachläßlich verpflichtet seyn soll, zu der in Erfahrung gebrachten 
Ankunft des Wohlgebohrnen Mannrichters, vier Pferde, nebst 
dem nothigen Angefpann, in Bereitschaft zu halten. -» Wann 
aber ein Guthsherr, dieser Verordnung zuwider, die bestimm-
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ten Vorspann-Pferde nicht in Bereitschaft halten sollte/ so ist 
cs dem WohlgebohrnenHerrn Mannrichter »erstattet/ fürRech-
nnng desselben vier Pferde zu miethen/ und sich von demselben 
für jedes Pferd, auf jede Meile, bis zum nächsten/ in der im 
Laufzettel vorgeschriebenen Tour, belegenen Haupt - Guthe, 
einen halbenRthlr. zahlen zu lassen. Sollte hingegen über die, 
von den Wohlgebohrnen Herren Mannrichtern/ durch den vor-
ausgesandten Laufzettel bestimmte Zeit, der Guthsherr den 
Mannrichter vier und zwanzig Stunden vergebens erwartet 
haben, so hat der Guthsherr nicht mehr die Verpflichtung, die 
bestimmten vicrVorspann-Pfcrdc zu stellen, und hat vielmehr 
der Wohlgebohrne Mannrichter aus eignen Mitteln für sein 

weiteres Fortkommen zu sorgen. 

Zur näheren erläuternden Bestimmung des obigen verord
nen wir ferner: 

s) daß jeder Guthsherr, auf dessen Glänze Revifions-
Wege sich befinden, schalten seyn soll, auf den,/nach 
der von dem Wohlgebohrnen Mannrichter im Loraus 
gesandten Anzeige, bezeichneten Wege, bei) dem in 
seiner Gränze zunächst belegenen Kruge oder Gesinde, 
die Vorspann-Pferde in Bereitschaft zu halten; 

b) daß aber, wo viel Streuländer die verschiedenen 
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Guths-Gränzen durchschneiden, dem Wohlgebohr
nen Mannrichter verstattet ist, mit den aus einem 
Guthe erhaltenen Vorspann-Pferden eine Meile 
weit zu fahren, ohne auf den Gränzen der dazwi
schen liegenden Güther, die Vorspann-Pferde zu 
wechseln. 

zo. 

Von dieser Wege-Ordnung sollen, gleich nach dem Schlüsse 
dieser allgemeinen Landes-Versammlung, auf unsere Kosten, 
tausend Exemplare gedruckt, hievon an jeden Erb- und Pfand-
Besitzer ein Exemplar unentgeldlich, durch die Besorgung der 
Wohlgebohrnen Kirchspiels - Bevollmächtigten vertheilt, und 
eben so unentgeldlich die zur Abkündigung erforderlichen Exem
plare verabfolgt, die übrigen Exemplare aber aus unserer Ober-
Einnehmer - Expedition zu fünf Sechser das Stück verkaust 

werden» 

Zi. 

Da diese Wege-Ordnung, um die damit verbundenen heil
samen Zwecke zu erlangen, auch von den Kronsgüthern, gleich
mäßig wie von den Privatgüthern, beobachtet werden müßte; 
so wird es unserer Committee hiedurch zurMcht gemacht, we



(  33 )  

gen der deshalb aus Einer Kaiserlich-Kurländischen Gouverne
ments > Negierung zu erlassenden Verfügungen, die nothigen 
pflichtschuldigen Verwendungen zu machen. 

Z2. 

Wenn nach den, bei) Einer Kaiserlich - Kurlandischen 
Gouvernements-Regierung gemachten Verwendungen, etwani-
ge nähere Bestimmungen, in Hinsicht der Nachachtung der 
Kronsgüther, von Hochdcrselbcn festgesetzt werden sollten; so 
hat unsere Committee hierüber in gebührender Art die ndthig 
erachtete Vorstellung, bei) Einer Kaiserlich Kurländischen Gou-
vernements-Regierung zu machen, sodann, nach Vcrmittclnng 
der endlichen Bestimmungen, selbige der, von uns beliebten, 
Wege-Ordnung zu inserircn und solche alsdann dem Drucke zu 
übergeben; wobei) wir uns denn ferner vorbehalten, solche et-
wanige Modificationen im nächsten Beschlüsse unserer allge
meinen Landes-Versammlung, zur Ergänzung der, diesem Kon-
ferenzial-Schlusse inserirten Wege-Ordnung, nachzutragen. 

33.  

Endlich aber und nach Erfüllung der, im vorstehenden §. 
unserer Committee auferlegtenVerpflichtung, wird dieselbe bei) 
Einer Kaiserlich Knrländischen Gouvernements-Regierung ge-

E 
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bührende Ansuchung machen, daß diese Wege-Ordnung, so
bald der Drnck beendigt worden ist, von den Kanzeln drei) 
Sonntage hintereinander pnblieiret und in der Art zu Jeder
manns Wissenschaft gebracht werde. 

34.  

Um nach dein, Inhalts dieser Wege-Ordnung geschehenen 
Vorbehalt, mehrere in dieser Wege-Ordnung enthaltenen Vor
schriften naher und so fest, wie es nur durch eine Untersuchung 
an Stelle und Ort geschehen kann, zu bestimmen, haben wir zu 
solchem Behuf eine Wege-Rcvisions-Commijston verordnen 
wollen, eonstituiren auch solche hiedurch für jedes Kirchspiel, 
in den Personen des Wohlgebohrncn Mannrichters, in dessen 
Revisions-Bezirk solches Kirchspiel belegen ist, der für die näch
sten zwei) Jahre bestätigten Bevollmächtigte» jedes Kirchspiels, 
und desjenigen, den das Kirchspiel hierzu, in einer dazu von 
der Committee veranlaßten Kirchspiels-Versammlung, durch 
Mehrheit der Stimmen, erwählen wird. 

Dicscr hierdurch ernannten Wege-Nevisions-CommWon 
geben wir alles dasjenige, was nach dem Inhalt dieser Wege-
Ordnung ihrer Prüfung und Anordnung empfohlen und über
tragen worden ist, zur Nachachtung und legen derselben nament
lich folgende Verpflichtung auf; 
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1) die Revision den iL. May dieses i8Oi. Jahres anzu
fangen und baldmöglichst zu beendigen; hicrbcy abcr 

2) auszumittcln, welche Wege, nach den, in dieser 
Wege-Ordnung festgestellten Grundsätzen, der Re
vision der Wohlgebohrncn Mannrichter unterworfen 
seyn sollen, und sodann die hierüber aufgenommenen 
Verzeichnisse, an unsere crnannrc Committee, zur A uf
bewahrung in unferm Archiv, zu übersenden; 

z) auszumittcln und zu bcstimmcn von welcher Größe, 
an jeder Stelle, wo solches vcrordnct worden ist, die 

erforderlichen Fähren zu erbauen, und wie solche ein
zurichten sind; 

4) für jedes Gnth die Bestimmung auszumittcln und 
festzusetzen, nach welchen dcr, im Z4. h. dieser Wegc-
Ordnung angegebenen, oder auch, wo es in Rücksicht 
der angeführten Gründe erforderlich seyn sollte, noch 
minder anzusetzenden Verhältnissen, solches Gnth, die 
§. i-.dieserWcgc-Ordnttng statuirtc, thcilwcis vor
zunehmende dauerhafte Besserung der Wege zu be
werkstelligen hätte; 

E -
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5) ferner zu entscheiden uild zu bestiimnen, ob die, durch 
die Gränzen der Mitauschen Oberhauptmannschaft, 
dem Gnthe Schmucken vorbei), nach Goldingen füh
rende Straße, aus dem Verzeichnis; der Revisions-
Wege auszuheben, oder die revisionsmäßige Besah-
rnng dieses Weges, im Fortlanf, durch die Gol-
dingsche Oberhanptmannschaft, dem Wohlgebohrnen 
Mannrichter der Goldingfchen Oberhauptmannschaft 
aufzugeben wäre; 

6) zu bestimmen, was wegen des, rest-mte visric, dieser 
Landes-Verfammlung, vom 24. Februar, von dem 
Gnthe Neuenbürg, in Absicht der Lntticken-Brücke, 
eingebrachten Gesuchs, von unserer Committee, in 

unscrm Namen nachzusuchen wäre; 

7) alle, zwischen einzelnen Güthcrn, über die Verpflich
tung der Besserung der Ncvifions-Wege statt finden
den Streitigkeiten und Irrungen, nach einer, auf 
Stelle und Ort gemachten Untersuchung, zu entschei
den, und, im Fall solcher Verschiedenheit der Mei
nungen, wo für keine derselben, die Mehrheit sich er
klären sollte, an unsere ernannte Committee zu berich
ten, wie auch endlich über alle nur vorfallende Unter-
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suchungen und Entscheidungen/ die ausführlichsten 
Berichte an unsere ernannte Kommittcc einzusenden. 

veriwtL 

Orä. v. Ourl. 8c LeiriiZÄU. 
Leeret, m. p. 1̂ 8 

Hiemie bestätige ich obige Wege-Ordnung mit meiner Unterschrift und 
Beydrückung meines Siegels. 

Graf voll der Pahlen. 



Dieses Wird drei) Sonntage hin
tereinander von derKanzel publieirt, 
von Hof zu Hof umhergesendet und 
sodann dem Pastor loei zugestellt. 


